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Bevor ein Versicherungsnehmer am 

Morgen sein Haus verließ, legte er im 

Flur im Erdgeschoss noch einmal Bu-

chenscheite in den Ofen. Einige Stunden 

später wollte eine andere Hausbewoh-

nerin ebenfalls Holzscheite nachlegen. 

Doch das Holz brannte nicht gut. Es sei 

zu feucht gewesen, erklärte sie später. 

Um das Problem zu lösen, griff sie zu ei-

nem Benzinkanister und schüttete Ver-

gaserkraftstoff in den Ofen. Eine Stich-

flamme sei daraufhin herausgeschossen. 

Die erschrockene Frau stieß versehent-

lich den Benzinkanister um, nahm ihn 

aber dennoch mit, als sie aus dem Ge-

bäude flüchtete. Die Polizei fand den an-

geschmolzenen Behälter später vor dem 

Haus. 

Bei dem entstandenen Feuer brannte der 

Flur vollkommen aus; die übrigen Räume 

wurden nur durch die Brandfolgen in Mit-

leidenschaft gezogen. Ein IFS-Gutachter 

untersuchte die Schadenstelle. Vor allem 

sollte er prüfen, ob das Schadenbild und 

die Angaben der Bewohnerin im Einklang 

standen.
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„Schäden wie dieser sind auf der Internetseite des IFS www.ifs-ev.org unter der Rubrik Informati-

onsangebote / Schadenfälle Feuer bzw. Schadenfälle Technik veröffentlicht. Sie finden dort jeweils 

30 Schadenfälle beschrieben, die regelmäßig aktualisiert werden.“

Den Brandzehrungen nach war es im Flur

zu einem kurzen, intensiven Feuer gekom-

men. Die Holzverkleidung der Wände, ein 

Podest neben dem Ofen, die Holztreppe

ins Obergeschoss und einige Möbelstücke 

– die gesamte Einrichtung muss rasch in 

Flammen gestanden haben (Bild 1). Die-

ses Schadenbild sprach für ein Feuer, das 

durch flüssige Brandlegungsmittel beschleu-

nigt wurde.

Auf dem Holzpodest und dessen Stufen ne-

ben dem Ofen lag Teppichboden. Darauf 

zeichneten sich lachenförmige Spuren ab 

(Bild 2). Offenbar war hier eine Flüssigkeit 

ausgelaufen – eine brennbare Flüssigkeit, 

wie das deutliche Signal des Photoionisati-

onsdetektors vermuten ließ.

Im Labor untersuchte der Gutachter eine 

Probe des Teppichs und der Holzscheite 

aus dem Ofen. In beiden wurden Reste von 

Vergaserkraftstoff nachgewiesen. Das Scha-

denbild stimmte mit den Angaben der Haus-

bewohnerin überein.

Auch wenn es selbstverständlich erscheint, 

muss man doch immer wieder darauf hin-

weisen:

Brennbare Flüssigkeiten dürfen 

niemals ins Feuer gegossen werden! �

IFS Kiel

Bild 1 | Der ausgebrannte Flur; der Pfeil deutet auf die 
Holztreppe, die ebenfalls weitgehend verbrannte.

Bild 2 | Lachenförmige Spur auf dem Teppichbelag der Stufe




